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Leistet die LPG wegen des Arbeitsunfalls Schadenersatz, 
entsteht ihr selbst ein Schaden i. S. des § 26t Abs. 1 AGB, für 
den sie den Schädiger im Rahmen der §§ 260 ff. AGB mate
riell zur Verantwortung ziehen kann. In diesem Fall ist der 
den Schaden verursachende Werktätige nicht Dritter i. S. des 
§ 38 Abs. 2 LPG-G, und es entsteht der LPG insoweit kein 
Regreßanspruch nach § 38 Abs. 2 LPG-G.

2.2. Wenn der den Schaden verursachende Arbeiter oder 
Angestellte (in derselben LPG tätig wie der den Arbeitsunfall 
Erleidende) jedoch außerhalb der ihm obliegenden Arbeits
aufgaben handelte (was z. B. auch bei vorsätzlich begangenen 
Schädigungen zutreffen kann), ist der Schädiger nicht nach 
der arbeitsrechtlichen materiellen Verantwortlichkeit zur 
Verantwortung zu ziehen; hier ist seine zivilrechtliche mate
rielle Verantwortlichkeit gegenüber dem verletzten Genos
senschaftsbauern gegeben. Dabei treffen die Voraussetzungen 
des § 38 Abs. 2 LPG-G zu. Die LPG, die dem Geschädigten 
nach §§ 36 f. LPG-G Schadenersatz leistet, kann dem Schädi
ger gegenüber zivilrechtlich Regreß nehmen.2

2.3. Verursacht ein Genossenschaftsbauer während der Er
füllung von Aufgaben für seine LPG einen Arbeitsunfall, 
bei dem ein anderes Genossenschaftsmitglied geschädigt 
wurde, hat er ebenfalls nicht gegenüber dem Geschädigten 
materiell einzustehen, d. h. solche Schadensfälle berühren den 
§ 38 Abs. 2 LPG-G nicht. Hat die LPG gemäß § 36 Abs. 1 
LPG-G Schadenersatz geleistet, kann sie den Schädiger 
(LPG-Mitglied) nach Maßgabe des § 39 LPG-G materiell ver
antwortlich machen. Mit Rücksicht darauf, daß es sich bei der 
materiellen Verantwortlichkeit der Genossenschaftsbauern 
(§§ 39 f. LPG-G) um ein eigenständiges Rechtsinstitut han
delt, das auf anderen rechtlichen Prinzipien beruht als die 
zivilrechtliche materielle Verantwortlichkeit und gesondert 
geprüft und geltend gemacht werden muß3, liegt hier m. E. 
kein „Rückgriff“ der LPG auf ihr Mitglied (kein Regreß) 
vor.4 Die LPG streckt die an das verletzte Mitglied geleiste
ten Mittel nicht lediglich vor, vielmehr steht sie dem geschä
digten Genossenschaftsmitglied gegenüber für den Arbeits
unfall und dessen Folgen materiell ein, und zwar unter dem 
Blickwinkel der materiellen Sicherstellung ihrer Mitglieder 
(§ 33 LPG-G). Die LPG macht den Schadensverursacher nicht 
nur deshalb materiell verantwortlich, um sich das nach § 36 
LPG-G Geleistete zurückzuholen (was in Ansehung der Be
stimmungen in § 39 Abs. 3 LPG-G [Begrenzung der Schaden
ersatzpflicht] in den meisten Fällen ohnehin nur zum Teil 
möglich ist), sondern um ihn künftig zur Einhaltung seiner 
Rechtspflichten anzuhalten.

2.4. Für den Schaden, den ein Genossenschaftsbauer wäh
rend der Erledigung von genossenschaftlichen Arbeitsauf
gaben erleidet, ist die LPG m. E. auch dann gemäß § 36 
LPG-G ersatzpflichtig, wenn ihn ein anderer Genossen
schaftsbauer (der Mitglied derselben LPG ist) außerhalb der 
Erfüllung genossenschaftlicher Arbeitspflichten verursacht 
hat. Der Schadensverursacher seinerseits ist der LPG gemäß 
§ 39 LPG-G materiell verantwortlich. Die von der LPG auf 
der Grundlage des § 36 LPG-G dem geschädigten Genossen
schaftsmitglied gegenüber erbrachten materiellen Leistungen 
sind m. E. „Schaden“ i. S. des § 39 Abs. 1 LPG-G.

Das leitet sich daraus her, daß die materielle Verantwort
lichkeit der Genossenschaftsbauern gegenüber ihrer LPG die 
gesetzliche Reaktion (Rechtsfolge) auf die Verletzung genos
senschaftlicher Pflichten ist. Diese LPG-rechtlichen Pflichten 
umfassen die auf den Arbeitsprozeß bezogenen Verpflichtun
gen (genossenschaftliche Arbeitspflichten) und andere Pflich
ten aus dem Mitgliedschaftsverhältnis zur LPG (weiter
gehende Mitgliedspflichten). Die wichtigste, auch außerhalb 
der genossenschaftlichen Arbeit zu beachtende Pflicht der 
Mitglieder ist die zum Schutze des genossenschaftlichen 
Eigentums (§ 24 Abs. 2 LPG-G). Diese Schutzpflicht ist ob
jektiv verletzt, wenn ein Genossenschaftsbauer durch sein 
Verhalten eine Schadenersatzpflicht seiner LPG auslöst (ba
sierend auf §331 ZGB; §36 LPG-G oder §37 LPG-G). Die 
Einstandspflicht der LPG gegenüber dem Geschädigten 
(Außenstehenden, Mitglied des Arbeitskollektivs der LPG) 
korrespondiert in all diesen Fällen mit der LPG-rechtlichen 
Verantwortlichkeit des den Schaden verursachenden Ange
hörigen des Mitgliederkollektivs. Das Handeln der Genos
senschaftsmitglieder in der Freiizeit erfolgt, wenn es sich 
(nachteilig) auf die LPG bzw. deren Vermögenslage aus
wirkt, nicht außerhalb der besonderen Beziehung zum Ge
nossenschaftskollektiv; die spezifische Verantwortung gegen
über der sozialen Gemeinschaft „LPG“ und deren Mitglie
dern besteht zu jeder Zeit. Diese immerwährende genossen
schaftliche Verknüpfung aller LPG-Mitglieder schließt m. E. 
eine zivilrechtliche Regulierung von Schadensfällen, an denen 
zwei LPG-Mitglieder als Schädiger und Geschädigter beteiligt 
sind, grundsätzlich aus.

In welchem Umfang die LPG wegen des Arbeitsunfalls 
dem verletzten Genossenschaftsbauern Schadenersatz zu 
leisten hat, ergibt sich einzig und allein aus den Vorschrif
ten des § 36 Abs. 2 LPG-G. Dazu gehören auch die Aufwen
dungen zur Wiederherstellung der Gesundheit und Arbeits
fähigkeit und zur Teilnahme am Arbeitsprozeß und am ge
sellschaftlichen Leben (§ 36 Abs. 2 Buchst, b LPG-G). Ein 
Ausgleichsanspruch für weitergehende Beeinträchtigungen 
nach § 338 Abs. 3 Satz 2 ZGB kann m. E. ggf. unmittelbar 
vom Geschädigten (Genossenschaftsbauer) gegenüber dem 
Schadensverursacher (anderer Genossenschaftsbauer) erho
ben und geltend gemacht werden. Es ist m. E. folglich aus
geschlossen, daß dieser weitergehende Ersatzanspruch (Aus
gleichsanspruch) gemäß § 38 Abs. 2 LPG-G auf die LPG über
geht.
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2 Vgl. G. Kirmse, Schadenersatzleistungen des Betriebes (Schriften
reihe zum AGB, Heft 12), Berlin 1984, S. 85 ff.

3 Besonders verwiesen sei auf den — unbedingt zu fassenden — Be
schluß des Vorstandes darüber, daß das den Schaden verursachende 
Mitglied in einer bestimmten Höhe materiell verantwortlich ge
macht wird (§ 40 Abs. 2 Satz 2 LPG-G).

4 Das im „Kommentar zum LPG-Gesetz“ bei/ der Erläuterung des 
§ 38 Abs. 2 gebrachte Beispiel ist m. E. zumindest insoweit unzu
treffend, als auch die Genossenschaftsbauern als Verursacher eines 
Arbeitsunfalls einbegriffen sind, die im Zeitpunkt der Schädigung 
Pflichten aus dem genossenschaftlichen Arbeitsverhältnis erfüll
ten. Vgl. Kommentar zum LPG-Gesetz, Berlin 1985, S. HO f.

Effektive Arbeit
mit gerichtlichen Hinweisen
Zu den Schlußfolgerungen, wie in Verwirklichung der Be
schlüsse des XI. Parteitages der SED die Tätigkeit der Ge
richte noch wirksamer zu gestalten ist, gehört u. a., noch ziel
sicherer und konsequenter gegen im Zusammenhang mit Ge
richtsverfahren festgestellte Verstöße gegen die sozialistische 
Rechtsordnung mit Gerichtskritiken vorzugehen sowie mit 
Hinweisen und Empfehlungen zur Beseitigung von Ursachen 
und begünstigenden Bedingungen beizutragen (§ 19 GVG).

Erfahrungen im Bezirk Neubrandenburg zeigen, wie das 
über die Feststellungen aus Einzelverfahren hinaus mit rela
tiver Breitenwirkung effektiv zu verwirklichen ist.

Aus der Untersuchung von Beschlüssen der Konfliktkom
missionen durch die Abteilung Inspektion des Bezirksgerichts 
Neubrandenburg hatte sich u. a. ergeben, daß verschiedent
lich Betriebe die materielle Verantwortlichkeit gegen Werk
tätige geltend machten, weil die Deutsche Reichsbahn gegen 
die Betriebe Ansprüche aus der nicht ordnungsgemäßen Rück
gabe von Waggons nach § 28 der Gütertransport VO (GTVO) 
vom 10. Dezember 1981 (GBl. I 1982 Nr. 2 S. 13) erhob. Die 
Entscheidungen der Konfliktkommissionen verdeutlichten, 
daß es Schwierigkeiten beim Nachweis der Verletzung von 
Arbeitspflichten durch die betreffenden Werktätigen gab, so 
daß mitunter der Antrag des Betriebes abgewiesen wurde 
(§ 260 AGB).

Eine ähnliche Problematik zeigte sich beim Kreisgericht 
Waren. Es hatte in einem Arbeitsrechtsverfahren über die 
materielle Verantwortlichkeit eines Werktätigen zu entschei
den. Sein Betrieb war von der Deutschen Reichsbahn auf der 
Grundlage von § 20 Abs. 5 der 1. DB zur GTVO — Bestim
mungen für den Ladungstransport durch die Eisenbahn — vom 
10. Dezember 1981 (GBl. I 1982 Nr. 2 S. 23) wegen beschädig
ter Bodenbretter in zurückgeführten Waggons in Anspruch 
genommen worden. Der betreffende Werktätige hatte die 
Garantieerklärung über den einwandfreien Zustand der Wag
gons angebracht, nachdem diese entladen sowie gesäubert 
worden waren und er beim Ansehen des Innenraumes durch 
die jeweils geöffnete Tür keine Beschädigung erkannt hatte. 
Hätte der Werktätige eine Beschädigung erkannt und auf 
der Garantieerklärung vermerkt, wäre es möglich gewesen 
zu prüfen, ob evtl, ein vorangegangener Empfänger der 
Waggons den Schaden verursacht hatte. In diesem Fall wäre 
sein Betrieb ggf. von der Schadenersatzpflicht befreit gewe
sen (§ 20 Abs. 4 der 1. DB zur GTVO). Wenn andererseits die 
Beschädigung im betreffenden Betrieb eingetreten war, hät
ten Möglichkeiten bestanden, den Schadensverursacher fest
zustellen und ihn ggf materiell verantwortlich zu machen. 
Das Kreisgericht hat in dem geschilderten Fall die materielle 
Verantwortlichkeit des Werktätigen verneint, da ihm keine


